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Probleme bei Tod eines Betreuten im Betreuungsrecht
hier: Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses des Deutschen 

Bundestages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Justiz hat mir mit Schreiben vom 10.06.2009 die Be-
schlussempfehlung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages zu einer 
Petition eines ehrenamtlichen Betreuers zugeleitet.

Der Petent regt darin eine Änderung des BGB dahingehend an, dass die Betreuung 
nicht mit dem Tod des Betreuten, sondern mit dessen Bestattung enden soll.  

Der Petitionsausschuss hat keinen Regelungsbedarf hierfür gesehen, weil er der 
Auffassung ist, dass die geltende Rechtslage grundsätzlich alle zu regelnden Varian-
ten im Todesfall des Betreuten abdeckt. 

Das BMJ hat dies zum Anlass genommen bei der BAGüS nach der derzeitigen Pra-
xis und dort auftretende Probleme nachzufragen. 

Die Vorsitzende des FA IV, Frau Kania, wird unter den überörtlichen Betreuungsbe-
hörden eine Umfrage durchführen, auf deren Grundlage wir dann dem Bundesminis-
terium antworten können. Die Anfrage ist ebenfalls zu Ihrer Kenntnis beigefügt. 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg
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Über den weiteren Verlauf werde ich Sie unterrichten. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: 
Bernd Finke 


